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Nach jahrzehntelanger Mitarbeit für die Zeitschrift für Pädagogik haben Herr Prof.
Dr. Andreas Krapp und Herr Prof. Dr. Diether Hopf Ihren Abschied aus dem Herausge-
berkreis bekanntgegeben. Die Redaktion bedankt sich im Namen aller Herausgeber und
Herausgeberinnen herzlich bei Herrn Krapp und Herrn Hopf für das jahrelange Engage-
ment, die stete Zuverlässigkeit und den besonderen Einsatz für die Zeitschrift für Päda-
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Johannes Giesinger

Bildung als öffentliches Gut und das Problem
der Gerechtigkeit

Zusammenfassung: Die normative Frage, wie Bildung unter den Individuen zu verteilen
ist, kann aus zwei unterschiedlichen Perspektiven angegangen werden. Zum einen kann
man fragen, welche Verteilung angesichts der wünschenswerten öffentlichen Effekte von
Bildung angebracht ist. Davon zu unterscheiden ist die Frage nach der gerechten Vertei-
lung des privaten Nutzens von Bildung. In diesem Beitrag wird – unter Berücksichtigung
beider Perspektiven – eine drei Verteilungsprinzipien umfassende Konzeption von Bil-
dungsgerechtigkeit entwickelt. Davon ausgehend wird diskutiert, inwiefern eine öffentli-
che Bereitstellung, Finanzierung und Regulierung von Bildungsangeboten angezeigt ist.

1. Einleitung

Uns kann nicht gleichgültig sein, ob, in welchem Masse und in welcher Weise die an-
deren Mitglieder unserer Gesellschaft gebildet sind. Die von Individuen erworbene Bil-
dung nämlich bringt öffentliche Effekte hervor, die jedes einzelne Gesellschaftsmitglied
betreffen. Dies ist einer der Gründe dafür, warum Bildung bisweilen als öffentliches Gut
im Sinne der Wirtschaftstheorie charakterisiert wird. Die Fokussierung auf die öffent-
lichen Effekte von Bildung jedoch, so soll im Folgenden argumentiert werden, erlaubt
keine angemessen Lösung des Problems der Gerechtigkeit im Bildungssystem. Dazu
ist einzubeziehen, dass Bildung neben öffentlichen auch private Effekte aufweist, de-
ren Verteilung gerecht organisiert werden muss. Diese Überlegung wird im dritten und
viertenAbschnitt entfaltet. Die dort entwickelte Skizze einer Konzeption von Bildungs-
gerechtigkeit integriert die Ergebnisse der ersten beidenAbschnitte, wo die öffentlichen
Effekte von Bildung im Vordergrund stehen. Im zweiten Abschnitt wird die Frage ge-
stellt, wie das Bildungssystem ausgestaltet und wie Bildungschancen verteilt werden
müssen, um diese Effekte sicherzustellen. Dabei schwingt stets die Frage mit, inwiefern
die Sicherung von Bildung als öffentlichem Gut eines öffentlichen Engagements – also
der Bereitstellung, Regulierung und Finanzierung von Bildungsinstitutionen durch den
Staat – bedarf. Diese Frage jedoch stellt sich gleichermaßen, wenn die Verteilung der
privaten Effekte von Bildung in den Blick genommen wird.

2. Bildung als öffentliches Gut

Jede Person, die Bildung erwirbt, hat selbst Vorteile davon. Bildung ist wertvoll für Per-
sonen, weil sie dazu beiträgt, ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen zu können,
an kulturellen Gütern teilzuhaben und an politischen Prozessen zu partizipieren. Bil-
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dung ist ebenso eine Voraussetzung für den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Dabei ist nicht
nur relevant, welche Fähigkeiten oder Kenntnisse eine Person hat, sondern wie viel
davon sie im Vergleich zu anderen Personen besitzt. Bildung hat in diesem Sinne posi-
tionale Bedeutung (vgl. Hirsch, 1976; Brighouse & Swift, 2006; Koski & Reich, 2008):
ImWettbewerb umArbeitsplätze – oder allgemein um attraktive soziale Positionen – ist
nicht nur von Belang, welche Fähigkeiten eine Person besitzt, sondern auch wie gut sie
im Vergleich zu anderen gebildet ist.
Die Effekte von Bildung sind also zumindest teilweise privater Natur in dem Sinne,

dass sie derjenigen Person, die über Bildung verfügt, direkt zu Gute kommen. Jedes
Kind hat demnach ein Interesse an der Nutzung von Bildungsangeboten, welche zur
Entwicklung der wünschenswerten Eigenschaften beitragen. So gesehen ist zu erwar-
ten, dass Eltern, welche die Interessen des Kindes wahrnehmen, bereit sind, private Mit-
tel in dessen Bildung zu investieren. Bekanntlich existieren Bildungsangebote, die pri-
vat geführt und finanziert werden und von denen all diejenigen ausgeschlossen sind, die
nicht bezahlen. Bildungsangebote erfüllen also die Kriterien nicht, welche in der öko-
nomischen Theorie zur Bestimmung von sogenannten öffentlichen Gütern entwickelt
wurden. Zentral ist, dass es sich dabei um Güter handelt, von deren Nutzung niemand
ausgeschlossen werden kann. Dieses Kriterium lässt sich auf Bildungsangebote ebenso
wenig anwenden wie die zweite Bedingung, die in der Lehrbuch-Definition öffentlicher
Güter enthalten ist: Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie von zusätzlichen Konsu-
menten genutzt werden können, ohne dass weitere Kosten entstehen (vgl. z.B. Samu-
elson & Nordhaus, 1948/1995, S. 32). Anders ausgedrückt: Der Nutzen eines solchen
Gutes für die eine Person vermindert sich nicht, wenn eine weitere Person es nutzt (vgl.
Musgrave, 1969, S. 126). Für gewöhnlichen Unterricht, wenn auch nicht für gewisse
Formen von E-Learning, gilt, dass er nicht von beliebig vielen Lernenden genutzt wer-
den kann, ohne dass sich seine Qualität verringert.
Was beispielsweise für öffentliche Sicherheit zutreffen mag, kann von Bildung ge-

rade nicht gesagt werden: „Bildung ist schlicht kein öffentliches Gut“ halten Thomas
Straubhaar und Manfred Wirz (1992, S. 59) apodiktisch fest. Allerdings ist es kurz-
sichtig, die Aufmerksamkeit hier nur auf Bildungsangebote oder -institutionen zu rich-
ten, welche tatsächlich den Charakter von privaten Gütern (mit öffentlichen Effekten)
haben. Wenn James Buchanan Bildung als (unreines) öffentliches Gut behandelt, geht
er von der Frage aus, inwiefern eine bestimmte Person ein Interesse daran haben kann,
dass eine andere Person sich um ihre eigene Bildung oder die Bildung ihrer Kinder
kümmert. Buchanan (1968/1999) schreibt: „It is widely acknowledged that important
external economies or spillovers are generated in the act of consuming educational serv-
ices. As a member of the political community, say a municipality, you are interested in
the utilization or consumption of educational services by the child that lives in the com-
munity“ (S. 65). Das öffentliche Interesse bezieht sich also, wie Buchanan es formu-
liert, auf den Konsum oder die Nutzung von Bildungsangeboten durch die Kinder einer
Gemeinschaft: „Only in consumption is a ‚public good‘ produced“, erläutert der Au-
tor (S. 65). Erst durch die Nutzung der Bildungsangebote werden wünschenswerte per-
sönliche Eigenschaften – Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, Haltungen, Tugenden –
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hervorgebracht, welche, in Handlung umgesetzt, nicht nur individuellen, sondern auch
kollektiven Nutzen versprechen. Bildungsangebote, so könnte man sagen, haben bloß
instrumentellen Wert im Hinblick auf die von ihnen geförderten persönlichen Eigen-
schaften. Sie sind nicht das Gut, auf das es letztlich ankommt. Wenn aber ein Interesse
von Personen daran besteht, dass andere Personen gewisse Eigenschaften ausbilden,
liegt es nahe, dass sich jene an der Bereitstellung von Bildungsangeboten beteiligen.1
Damit lässt sich wohl eine Beteiligung der Öffentlichkeit an der Finanzierung gewisser
Bildungsangebote begründen.
Die Frage ist allerdings, ob die privaten Interessen von Eltern an der Bildung ihrer

Kinder nicht gleichzeitig zu einer ausreichenden Befriedigung des öffentlichen Interes-
ses führen. Im Prozess der Bildung sind nämlich diejenigen Aspekte, welche eher einen
privaten Nutzen versprechen, mit den öffentlich relevanten Aspekten eng verflochten.
Wenn beispielsweise auf Grund privater Interessen die Lesekompetenz von Kindern
gefördert wird, hat dies auch einen öffentlichen Nutzen. Dennoch besteht hinsichtlich
der Bildungsziele womöglich eine gewisse Spannung zwischen privatem und öffentli-
chem Interesse. Buchanan etwa vermutet, das private Interesse der Familie beziehe sich
hauptsächlich auf die Erhöhung des späteren Einkommens, während ein öffentliches
Interesse an kultureller und politischer Bildung bestehe. Die Familie also, ganz dem
Prinzip der ökonomischen Nutzenmaximierung verpflichtet, wird eher eine nutzen-
orientierte („vocational or professional“) Bildung bevorzugen, während die Öffentlich-
keit eher auf ein klassisches allgemeinbildendes Curriculum drängen wird (Buchanan,
1968/1999, S. 67). Ob dies zutreffend ist, muss – im Rahmen des ökonomischenAnsat-
zes – als empirische Frage bezüglich der tatsächlichen Präferenzen von Individuen be-
trachtet werden: Zum Beispiel legen gewisse Eltern großen Wert darauf, dass ihr Kind
ein reformpädagogisch ausgerichtetesAngebot nutzt, welches „Persönlichkeitsbildung“
oder „Selbstentfaltung“ verspricht. Umgekehrt hat die Öffentlichkeit im Hinblick auf
die Erhöhung der ökonomischen Produktivität ein Interesse daran, dass in der Schule
ökonomisch nützliche Fähigkeiten gefördert werden.
Grundsätzlich kann jedoch festgehalten werden, dass die öffentlichen Effekte von

Bildung, die von der jeweiligen Ausgestaltung der Bildungsangebote abhängen, ein öf-
fentliches Interesse an der Regulierung dieser Angebote begründen: Den Mitgliedern
einer Gesellschaft kann nicht gleichgültig sein, wie die heranwachsenden Gesellschafts-
mitglieder gebildet werden. Deshalb darf die Bestimmung von Bildungszielen nicht
vollständig den Marktkräften überlassen werden. Im Marktmodell bestimmen letztlich
die individuellen Präferenzen der Eltern, wie Bildungsangebote ausgestaltet werden.
Von der marktbasierten Regulierung unterscheidet sich die öffentliche Regulierung da-

1 Diese Überlegung basiert allein auf den subjektiven Präferenzen von Personen. Wenn hin-
gegen Bildung – im Anschluss an Musgrave (1959) – als meritorisches Gut bezeichnet wird
(vgl. z.B. Appelt & Reiterer, 2004), so wird die Ebene der persönlichen Wünsche und Inter-
essen verlassen. Hier wird angenommen, dass ein Gut wie Bildung, würde man seine Bereit-
stellung allein individuellen Präferenzen von Konsumenten überlassen, nicht in hinreichen-
der Menge produziert und konsumiert würde. Der Staat nimmt dann ein objektives Interesse
an Bildung an und stellt dieses Gut für alle bereit.
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durch, dass die Entwicklung des Bildungssystem hier von dialogischen Prozessen –
seien es Verhandlungen oder argumentative Diskurse – bestimmt wird. Einerseits treffen
in der bildungspolitischen Debatte Gruppen mit unterschiedlichen Interessen aufeinan-
der. In Verhandlungen können Kompromisse angestrebt werden, welche divergierende
Interessenlagen in fairer Weise berücksichtigen (vgl. Winch, 1996, S. 27). Davon zu
unterscheiden ist mit Habermas (1992) die auf Konsens zielende Verständigung über
die Ausrichtung des Bildungssystems. Zu erwähnen ist insbesondere diejenige Form
diskursiver Kommunikation, die Habermas als ethisch-politischen Diskurs bezeichnet.
Hier verständigen sich die Mitglieder der demokratischen Gemeinschaft darüber, „auf
welche Ideale hin sie ihr gemeinsames Leben entwerfen sollten“ (S. 198). Diese Dis-
kurse zehren vom vorhandenen politisch-kulturellen Selbstverständnis einer Gemein-
schaft und entwickeln dieses in rationaler Weise weiter. Insofern in der bildungspoli-
tischen Debatte zu bestimmen ist, auf welche öffentlichen Zwecke hin das Bildungs-
system ausgerichtet werden soll, ist dies als Teil des ethisch-politischen Diskurses zu
fassen. Insgesamt ist die bildungspolitische Willensbildung „als Netz von Diskursen
und Verhandlungen“ zu sehen, „die auf vielen Pfaden miteinander rückgekoppelt sein
können“ (S. 207).
Die Forderung nach einer demokratischen Regulierung von Bildung, welche aus

dem Faktum der öffentlichen Wirksamkeit von Bildung abgeleitet wurde, impliziert
nicht, dass Bildungsangebote ausschließlich vom Staat bereitgestellt werden dürfen.
Ebenso wenig kann ein Argument gegen die Privatisierung von Bildungsanstalten di-
rekt aus der wirtschaftstheoretischen Bestimmung von Bildung als eines (partiell) öf-
fentlichen Gutes abgeleitet werden. Hierin unterscheidet sich Bildung, wie Buchanan
(1968/1999, S. 69) hervorhebt, von einem Gut wie öffentliche Sicherheit. Jede Person
hat ein Interesse daran, dass sich andere an der „Produktion“ von Sicherheit beteiligen.
Dieses Interesse beruht nicht auf der Sorge der einen Person um die Sicherheit der ande-
ren, sondern schlicht darauf, dass sich Sicherheit nur durch die gemeinsame Bereitstel-
lung von Sicherheitskräften herstellen lässt. Auf Bildung trifft dies nicht zu: Diese kann
ohne weiteres von Privaten bereitgestellt werden. Das öffentliche Interesse bezieht sich
hier nicht auf eine gemeinsame Bereitstellung von Bildung, sondern darauf, dass die be-
reitgestellten Angebote von anderen genutzt werden.
Aus der Tatsache, dass die im Rahmen von Bildungsangeboten zu erwerbenden

Kenntnisse und Fähigkeiten als öffentliches Gut eingestuft werden können, lässt sich
hingegen ableiten, dass Bildung öffentlich zugänglich sein sollte. Es besteht wohl ein
öffentliches Interesse daran, Kindern und Jugendlichen nicht nur den Schulbesuch zu
ermöglichen, sondern sie dazu zu verpflichten. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass
die verfügbaren Angebote für alle gleichermaßen zugänglich sein sollten. Damit ist das
Problem der Gerechtigkeit im Bildungssystem angesprochen, das unter Stichworten wie
Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit oder Chancengerechtigkeit diskutiert wird.
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3. Die öffentlichen Effekte von Bildung und die Verteilungsfrage

Im Folgenden soll erörtert werden, wie die Verteilungsfrage angesichts der öffentlichen
Effekte zu beantworten ist. Dies hängt selbstverständlich davon ab, welche öffentlichen
Zwecke verfolgt werden. Betrachten wir zunächst dasjenige öffentliche Interesse, wel-
ches sich aus der demokratischen Verfasstheit moderner Staaten ergibt: Bildung dient
hier dazu, Kinder zu mündigen Bürgern heranzubilden, welche politische Prozesse ver-
stehen und daran partizipieren können. Jeder Bürger in der Demokratie hat ein vitales
Interesse daran, dass diejenigen, welche mit ihm zusammen die Geschicke der Gesell-
schaft bestimmen, über eine gute Allgemeinbildung und spezifische Kenntnisse des po-
litischen Systems verfügen. Nur dann nämlich kann erwartet werden, dass sie in der
Lage sind, sich ein selbstständiges und kompetentes Urteil in politischen Fragen zu
bilden. Dies ist einerseits ein anspruchsvolles Ziel, welches das deutsche Bildungssys-
tem heute wohl verfehlt: Eine Voraussetzung für politische Partizipation besteht ver-
mutlich darin, die politischen Nachrichten und Kommentare einer Tageszeitung lesen
und verstehen zu können. Angesichts der in den PISA-Studien festgestellten schlech-
ten Lesekompetenz vieler deutscher Schüler kann diese Voraussetzung kaum als erfüllt
gelten (vgl. Baumert & Schümer, 2001). Andererseits aber scheint die Gewährleistung
von staatsbürgerlicher Kompetenz keine Gleichverteilung von Bildung zu erfordern. Es
scheint nicht nötig, allen Schülern – oder allen Schülern mit gleichen natürlichen Poten-
zialen – das gleiche Niveau in zentralen Kompetenzen zu sichern. Ebenso wenig scheint
es angezeigt, allen den gleichen oder einen gleich guten Unterricht zu bieten oder für je-
des Kind gleich viel an Ressourcen bereitzustellen. Hingegen ist es nötig, allen eine gute
Grundbildung zu gewährleisten. Alle sollen, wie Amy Gutmann (1987) es ausdrückte,
eine Schwelle in der Kompetenzentwicklung erreichen, welche ihnen demokratische
Partizipation ermöglicht. Die Idee der demokratischen Schwelle wird in der aktuellen
Debatte von Gegnerinnen egalitaristischer Konzeptionen von Bildungsgerechtigkeit
aufgenommen. Elizabeth Anderson (1999, 2004, 2007) interpretiert ihre Schwellen-
Konzeption von Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Harry Frankfurts (1987) doctrine
of sufficiency: Um allen die vollwertige Mitgliedschaft in der demokratischen Gemein-
schaft zu ermöglichen, ist es nötig, allen die dafür ausreichende Bildung zu gewähr-
leisten. Debra Satz (2007, 2008) bringt in diesem Kontext den Begriff der adequacy
ins Spiel, der aus der amerikanischen Reformdebatte stammt. In den vergangenen zwei
Jahrzehnten, erläutert Rob Reich (2008b, S. 399), sei die Sprache der Gleichheit mehr
und mehr von der Forderung nach einer angemessenen Bildung für alle abgelöst wor-
den. Satz entwickelt davon ausgehend eine Konzeption der demokratischen Angemes-
senheit (adequacy for citizenship).
Der vonAnderson und Satz vertretene Begriff der demokratischen oder bürgerlichen

Gleichheit erfordert allerdings mehr als nur die Befähigung zur Partizipation an politi-
schen Prozessen. Das Ideal besteht in der Herstellung egalitärer Beziehungen unter den
Bürgern. Dies, so die Autorinnen, bedingt unter anderem starkeAnstrengungen um eine
verstärkte soziale Integration aller Bürger. Damit ist ein zweiter Bereich angesprochen,
auf den sich das öffentliche Interesse an Bildung beziehen kann: Jedes Mitglied der Ge-
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sellschaft hat wohl ein Interesse an der Verminderung sozialer Exklusion. Alle haben
ein Interesse daran, dass sich keine permanente, sozial chancenlose Unterklasse bil-
det. Die Erhöhung der Kriminalitätsrate ist nur eine der möglichen Konsequenzen eines
Mangels an Integration. Soziale Segregation hat zur Folge, dass die entstehenden Ober-
schichten den Kontakt zu den Benachteiligten verlieren. Dies verhindert, wie Anderson
(2007) annimmt, die Entstehung einer Führungsschicht, welche in der Lage wäre, in ih-
ren Entscheidungen die Anliegen und Probleme aller Bevölkerungsgruppen zu berück-
sichtigen. Die Schaffung einer sozial verantwortlichen Elite bedingt gemäss Anderson
erstens, dass die zukünftigen Inhaber von Führungspositionen zusammen mit Kindern
jeglicher sozialer Herkunft zur Schule gehen. Nur wenn im Schulbereich keine sozi-
ale Segregation stattfindet, so Anderson, kann erwartet werden, dass die Angehörigen
verschiedener Schichten Verständnis für die Probleme anderer sozialer Gruppen entwi-
ckeln werden. Zweitens aber ist es nötig, dass die Kinder sozial benachteiligter Fami-
lien selbst Zugang zur Elite erhalten. Sie nämlich kennen die Lebensweise der unteren
Schichten und die damit verbundenen spezifischen Probleme aus eigener Anschauung.
Die Schaffung einer sozial integrierten Elite entspricht gemäß Anderson dem öf-

fentlichen Interesse an einer kompetenten und sozial sensiblen Führungsschicht. Nach
dieser Überlegung ist soziale Exklusion nicht (nur) deshalb moralisch falsch, weil da-
mit den Ausgeschlossenen Unrecht geschieht, sondern weil sich dies zum Schaden al-
ler auswirken kann. Anderson meint, der gewünschte öffentliche Effekt lasse sich durch
eine Schwellen-Konzeption gewährleisten: Um in den Vereinigten Staaten Zugang zur
Elite zu erhalten, sei es nötig, über eine (zwölfjährige) Grundbildung zu verfügen, die
einem Zugang zu einem gut geführten College verschafft. Die Sicherung von Bildungs-
Gleichheit, etwa in Form einer Gleichverteilung von Ressourcen, hält Anderson hin-
gegen für unnötig. Ihre Schwellen-Konzeption lässt sich nicht ohne weiteres auf die
deutschen Verhältnisse übertragen. Klar scheint aber, dass das gegliederte Schulsystem
das Eintreten der genannten öffentlichen Effekte eher erschwert als begünstigt: Offen-
bar führt das Bemühen um eine Segregation entlang von Leistungskriterien faktisch zu
einem sozial segregierten Schulsystem. Dies verhindert nicht nur den Kontakt zwischen
den sozialen Gruppen, sondern erschwert sozial Benachteiligten auch den sozialenAuf-
stieg.
Andersons normative und empirische Annahmen dürften nicht unkontrovers sein.

Hingegen ist der öffentliche Zweck, durch Bildung zu einer Steigerung der ökono-
mischen Produktivität beizutragen, weitgehend unumstritten. Die Forderung nach ei-
ner „Ausschöpfung der Begabungsreserven“ zielt primär in diese Richtung. Oftmals
wird angenommen, die Umsetzung dieser Forderung gehe einher mit der Neutralisie-
rung aller sozialen Quellen ungleicher Bildungsresultate, also mit einem „meritokrati-
schen“ Verständnis von Chancengleichheit. So interpretiert dient die Beseitigung so-
zialer Ungleichheit im Bildungssystem dem öffentlichen Zweck einer Steigerung der
Wirtschaftsleistung. Es ist allerdings fraglich, ob gerade dieses Prinzip dem genann-
ten öffentlichen Zweck am besten dient. Die Beseitigung jeglicher sozialer Hindernisse
beim Erwerb von Kompetenzen undAbschlüssen ist, gerade wenn die Integrität der Fa-
milie gewahrt bleiben soll, ein äußert anspruchsvolles Unterfangen. Bildungs-Ressour-
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cen, so scheint es, müssen zu diesem Zweck höchst ungleich auf die Kinder aus unter-
schiedlichen Schichten verteilt werden: Den sozial Benachteiligten muss durch zusätz-
liche Förderung das Aufholen ihres familiär bedingten Rückstands ermöglicht werden.
Unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Produktivität wäre es aber möglicherweise
effizienter, zusätzliche Ressourcen für die leistungsfähigsten Schüler – also die gene-
tisch und sozial Begünstigten – aufzuwenden (so auch Taylor, 2004, S. 335). Genau dies
geschieht faktisch durch die Einrichtung sogenannter Elite-Gymnasien oder -Universi-
täten, an denen größtenteils Angehörige privilegierter Schichten unterrichtet werden.
Die besondere Aufmerksamkeit für die Bildung der Eliten wird meist mit den zu erwar-
tenden positiven öffentlichen Effekten gerechtfertigt. Die Formel könnte also hier lau-
ten: Grundbildung für alle, hochklassige Elitebildung für die Leistungsfähigsten.
Dadurch könnte auch ein weiterer öffentlicher Zweck, nämlich die Sicherung kultu-

reller Kontinuität und Innovation, gewährleistet werden. Um den Fortbestand und die
Weiterentwicklung von Kunst, Literatur oder Wissenschaft zu sichern, scheint es aus-
reichend, alle mit gewissen Grundkenntnissen auszustatten und zusätzlich Institutionen
zu schaffen, welche den Begabtesten ein vertieftes Studium in diesen Bereichen ermög-
lichen. Um die gewünschten Effekte zu erzielen, ist es nicht nötig, dass alle sich mit Li-
teraturtheorien oder Quantenmechanik gleich gut auskennen.
Die soeben vorgestellten Überlegungen führen nicht zu einer klaren Antwort auf die

Frage, wie Bildung unter den Mitgliedern der Gesellschaft verteilt werden soll. Dazu
sind die Zweckbestimmungen zu unpräzise formuliert. Zudem ist unklar, wie die ver-
schiedenen Zwecke untereinander zu gewichten sind. Allerdings ist deutlich geworden,
dass die Erreichung gewisser öffentlicher Zwecke nicht auf die Umsetzung von Gleich-
heits-Prinzipien angewiesen ist. In manchen Bereichen scheint die Bereitstellung einer
guten Grundbildung für alle zu genügen. Es ist offen, wie stark sich der Staat in darü-
ber hinausgehenden Angeboten überhaupt zu engagieren hat. Für den Aufbau privater
Elite-Institutionen etwa scheint es ausreichende Anreize zu geben. Gebildete Mittel-
schichtseltern sind nicht nur in den Vereinigten Staaten oder in England, sondern auch
in Deutschland bereit, sich die Bildung ihrer Kinder etwas kosten zu lassen. Gefähr-
det wäre durch eine Politik der Förderung privater Initiative im Bereich der höheren
Bildung allenfalls das Ziel der sozialen Integration. Wie das amerikanische Beispiel
zeigt, verhindern finanzielle Hindernisse beim Zugang zu guten Schulen die Herausbil-
dung einer sozial integrierten Elite. Bemerkenswert ist jedoch, dass Anderson elterliche
Bildungsinvestitionen oberhalb der von ihr definierten Schwelle durchaus befürwortet:
Diese würden, sofern die Eliten in einem demokratischen Geist gebildet seien, einen zu-
sätzlichen öffentlichen Nutzen hervorbringen.

4. Fairer Wettbewerb

Welche Verteilung von Bildung (Bildungsressourcen, Unterrichtsqualität, Lernchancen
oder Bildungsresultaten) als angemessen zu gelten hat, kann, wie im letzten Abschnitt
deutlich wurde, von der Frage der erwünschten öffentlichen Effekte her beantwortet
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werden. William Koski und Rob Reich (2008) werfen Anderson und Satz vor, in ihren
Konzeptionen kämen ausschließlich die öffentlichen Effekte von Bildung in den Blick:

We shall argue [...] that the adequacy ideal is inadequate because of its narrow view
taken of the purpose of education. Education [...] has private returns in addition to
public purposes that are quite properly also within the purview of the state. (Koski &
Reich, 2008, S. 21)

Nach Koski und Reich also ist die Verteilung des privaten Nutzens von Bildung eben-
falls eine öffentlicheAngelegenheit. Dabei haben sie vor allem die positionalenAspekte
von Bildung im Blick. Mehr oder bessere Bildung für ein Individuum stellt nicht nur
dieses Individuum besser als andere, die anderen werden zugleich schlechter gestellt,
obwohl sich ihr absolutes Bildungsniveau nicht verändert. Dies wirkt sich vor allem im
Wettbewerb um attraktive soziale Positionen aus. Da der Staat, wie Koski und Reich be-
tonen, die Aufgabe hat, faire Bedingungen imWettbewerb um soziale Vorteile zu schaf-
fen, muss er auch Fairness beim Zugang zu Bildung gewährleisten. Koski und Reich
zeigen sich, ähnlich wie Harry Brighouse und Adam Swift (2008, S. 446), überzeugt
davon, dass die Sicherung von fairen Wettbewerbsbedingungen nur durch eine Form
von Bildungs-Gleichheit – nicht aber durch die Gewährleistung einer angemessenen
Bildung für jedes Kind – zu erreichen ist.
Allerdings lassen Koski und Reich offen, wie die Idee der Bildungs-Gleichheit zu

konkretisieren ist. Ein radikales egalitaristisches Prinzip würde vom Staat die Neutrali-
sierung aller positionalen Ungleichheiten – seien sie genetisch, familiär oder schulisch
bedingt – verlangen. Dies käme in die Nähe einer Garantie gleicher Bildungsresultate
am Ende der Schulzeit. Andere egalitaristische Konzeptionen hingegen lassen teilweise
ein beträchtliches Maß an positionaler Ungleichheit zu. Dies gilt etwa für das von Brig-
house und Swift (2008, S. 447) vertretene meritokratische Prinzip: „An individual’s
prospects for educational achievement may be a function of that individual’s talent and
effort, but they should not be influenced by his or her social class background“. Nach
diesem Prinzip führen natürlich bedingte Leistungsdisparitäten ebensowenig zu einer
unfairen Verzerrung des Wettbewerbs wie Ungleichheiten, die sich aus ungleicher An-
strengung ergeben, obwohl diese zumindest teilweise auf familiäre Faktoren zurückge-
hen dürften.
Warum aber ist es nicht unfair, wenn gewisse Personen im sozialen Wettbewerb

durch eine nachteilige natürlicheAusstattung oder durch mangelnde Motivation zurück-
gebunden werden? Kann man sagen, dass die von Natur aus Talentierten und Motivier-
ten es verdienen, ein bestimmtes Bildungsniveau zu erreichen, während dies für die
anderen nicht gilt? An dieser Stelle können zwei Begriffe von Verdienst unterschieden
werden: Der eine beruht auf dem Begriff der Verantwortlichkeit und besagt, dass wir nur
diejenigen Vorteile verdienen, die wir durch selbst verantwortetes Handeln erreicht ha-
ben. Gemäß diesem Verständnis verdient es niemand, durch seine soziale Herkunft be-
nachteiligt zu werden. Ebensowenig jedoch verdienen wir eine Benachteiligung durch
natürliche Faktoren und einen herkunftsbedingten Mangel an schulischer Motivation.
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Auf der Basis des Begriffs von Verdienst ließe sich die oben genannte radikale Konzep-
tion von Bildungs-Gleichheit begründen. Nach einem alternativen Verständnis erwächst
Verdienst schlicht aus den vorhandenen natürlichen Potenzialen. DieseAnlagen müssen
also gewissermaßen als Anlass für eine bestimmte Belohnung angesehen werden. Ge-
wöhnlich aber nimmt man an, dass nicht Potenziale, sondern die aus tatsächlichen Fä-
higkeiten erwachsenden Leistungen eine Belohnung verdienen. Welche Leistungsfähig-
keit jemand entwickelt, hängt aber gerade auch davon ab, welche Art und wie viel an
Bildung er erhält. Die Grundlage von Verdienst wird also durch Bildung erst geschaf-
fen, und deshalb kann ein auf diesem Begriff von Verdienst basierendesArgument nicht
zur Rechtfertigung einer bestimmten Verteilung von Bildung dienen (Anderson, 2004,
S. 103; Satz, 2007, S. 630).
Brighouse und Swift (2008) unterlegen ihr meritokratisches Prinzip nicht mit ei-

ner verdienstbasierten Argumentation. Bemerkenswerterweise ordnen sie dieses Prin-
zip zwei anderen Prinzipien unter. Wenig umstritten ist, dass die Wahrung der Integri-
tät der Familie höher zu gewichten ist als die Durchsetzung von Bildungs-Gleichheit.
Weitaus mehr Anlass zu Diskussionen gibt das zweite vorgeschlagene Prinzip, welches
die vorrangige Berücksichtigung der Belange der am schlechtesten gestellten Personen
verlangt: „[W]e believe that in the realm of values the medium- and long-term prospects
of those who flourish least in the society are the most urgent consideration of justice“
(Brighouse & Swift, 2008, S. 451). Die von einem solchen Prinzip geforderte Verbesse-
rung der Situation der Schlechtestgestellten kann auf zwei Wegen geschehen: Zum ei-
nen durch ihre direkte schulische Förderung, zum anderen durch die verstärkte Förde-
rung anderer Gruppen. Letzteres nämlich kann gewisse öffentliche Effekte hervorbrin-
gen, die auch den Schlechtestgestellten zum Vorteil gereichen. Hier ist nun abzuwägen,
ob eine direkte Förderung benachteiligter Gruppen ihnen letztlich mehr Vorteile bringt
als die Förderung anderer Gruppen. Wenn mit einer absoluten Besserstellung der Be-
nachteiligten zu rechnen ist, wird ihre relative (positionale) Schlechterstellung durch
eine Vergrößerung der Bildungs-Ungleichheit in Kauf genommen.
Eine ähnliche Idee findet sich, in Form des sogenannten Unterschiedsprinzips, auch

in John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit. Gemäß diesem Prinzip sind soziale und öko-
nomische Ungleichheiten dann gerechtfertigt, wenn sie sich zum größtmöglichen Vor-
teil der am wenigsten Begünstigten auswirken (vgl. Rawls, 1975, S. 336). Diesem Prin-
zip vorgeordnet ist allerdings das Prinzip der fairen Chancengleichheit, welches zwei
Bestandteile aufweist: Zum einen fordert es, dass attraktive Laufbahnen den Fähigen
offenstehen müssen. Zum anderen aber sollen Personen mit gleichen natürlichen Anla-
gen und Motivationen die gleichen Chancen haben, die für attraktive Laufbahnen erfor-
derlichen Qualifikationen zu erwerben. Dieser Bestandteil von fairer Chancengleichheit
entspricht dem von Brighouse und Swift formulierten meritokratischen Grundsatz der
Bildungsgerechtigkeit, der aber in ihrer Konzeption einem Prinzip untergeordnet ist,
welches in groben Zügen dem Unterschiedsprinzip entspricht.
Brighouse und Swift (2008) sind der Auffassung, ihr meritokratisches Prinzip er-

fahre durch die Forderung nach einer vorrangigen Berücksichtigung der Belange der
am wenigsten Begünstigten eine Präzisierung. Das meritokratische Prinzip nämlich sagt
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nichts darüber aus, wie Bildungs-Ressourcen auf Gruppen ähnlich Begabter verteilt
werden sollen. Es ist sowohl mit einer besonderen Förderung der von Natur aus Benach-
teiligten, als auch mit intensiver Begabtenförderung vereinbar. Das zusätzliche Prinzip
soll diesen Punkt klären helfen: Die Verteilung von Ressourcen oder Aufmerksamkeit
soll von den erwartbaren Effekten für die am schlechtesten Gestellten abhängig ge-
macht werden. Folgt man Rawls’Ausführungen zum Zusammenhang von fairer Chan-
cengleichheit und Unterschiedsprinzip, so stößt man auf die gleiche Idee. Offenbar ist
Rawls (1975, S. 122) also der Auffassung, das Unterschiedsprinzip eigne sich auch als
nachgeordnetes Prinzip zur Konkretisierung von fairer Chancengleichheit. Dreht man
jedoch die Rangordnung dieser Prinzipien um, sind die Folgen unabsehbar. Es ist näm-
lich, wie schon im zweiten Abschnitt angedeutet, offen, ob die die Lage der Schlech-
testgestellten tatsächlich durch die Umsetzung des meritokratischen Prinzips am besten
gefördert werden kann.
Indem Brighouse und Swift die Förderung der Belange der Schlechtestgestellten

als wichtiger einstufen als meritokratische Gleichheit, geben sie faktisch die Forde-
rung nach fairen Wettbewerbsbedingungen als eigenständige moralische Idee auf. Fai-
rer Wettbewerb, so scheint es, ist nur dann angezeigt, wenn sich dies letztlich zum Vor-
teil der Schlechtestgestellten auswirkt.
Rawls’ Unterschiedsprinzip ist auch in den Konzeptionen von Anderson und Satz

präsent. So sind Andersons Überlegungen zur Konstitution und Bildung der Elite von
der Sorge um die Situation der Schlechtestgestellten getragen. Anderson nimmt an, dass
die weniger Talentierten und Gebildeten die Existenz einer hoch gebildeten Elite akzep-
tieren werden, sofern deren Mitglieder sich für die Belange aller einsetzen. Man kann
sich fragen, ob auch die Verfechterinnen des adequacy-Ansatzes dem Unterschiedsprin-
zip Vorrang vor der Idee des fairen Wettbewerbs einräumen. Die erwähnte Kritik von
Koski und Reich, nach der Anderson und Satz nur die öffentlichen Effekte von Bildung
beachten und die Bedeutung der privaten Effekte vernachlässigen, deutet in diese Rich-
tung. Meines Erachtens allerdings ist diese Kritik in seinem wesentlichen Punkt ver-
fehlt2 (vgl. Giesinger, 2010a): Der adequacy-Ansatz, wie er von den genannten Auto-
rinnen verfochten wird, impliziert nämlich eine bestimmte Konzeption von fairemWett-
bewerb. Anderson und Satz gehen vom Ideal egalitärer sozialer Beziehungen aus, und
sie erläutern dieses unter Rückgriff auf Begriffe wieWürde und Selbstachtung. Sie sind
sich im Klaren darüber, dass etwa ein Ausschluss bestimmter Individuen oder Grup-
pen von Bildungsangeboten, deren Besuch den Zugang zur Elite ebnet, nicht nur we-

2 Allerdings lässt sich Andersons Konzeption so lesen, dass sie demokratische Gleichheit ins-
gesamt gewissermaßen als öffentliches Gut betrachtet. In dieses öffentliche Gut jedoch sind
Gerechtigkeits-Gesichtspunkte – inklusive der Forderung nach fairen Wettbewerbsbedingun-
gen – eingebaut. Für die vorliegendeArgumentation wichtig ist die Unterscheidung zwischen
Effekten, die Personen direkt (dadurch, dass sie selbst Bildung erwerben) zu Gute kommen,
und Effekten, von denen sie indirekt (durch die Bildung anderer Personen) begünstigt wer-
den. Koski und Reich mögen Recht haben darin, dass Anderson (und Satz) primär die öffent-
lichen Effekte von Bildung beachten. Sie haben aber Unrecht darin, dass es diesen Autorin-
nen nur auf die indirekten Effekte ankommt.
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gen allfällig negativer öffentlicher Effekte abzulehnen ist, sondern auch deshalb, weil
die Ausgeschlossenen selbst sich in ihre Würde verletzt fühlen können. „Care must be
taken“, schreibt Satz (2007), „to ensure that those with fewer opportunities are not at
such relative disadvantage as to offend their dignity or self-respect“ (S. 637-638). Und:
„No social group should be relegated to a second-class position, with access only to in-
ferior and unrewarding schools and jobs“ (S. 647). Bildungs-Ungleichheiten sind also
nur dann akzeptabel, wenn sie die Schlechtergestellten nicht in ihrem Status als Gleiche
verletzen. Was dies bedeutet, muss näher diskutiert werden. Anderson etwa ist der Auf-
fassung, die Realisierung der von ihr formulierten Schwellen-Konzeption sichere nicht
nur die erwünschten öffentlichen Effekte, sondern garantiere auch faireWettbewerbsbe-
dingungen. Die Festlegung einer bestimmten Schwelle, oberhalb derer den Staat keine
weiteren Verpflichtungen treffen, lädt allerdings wohlhabende Eltern geradezu dazu ein,
ihren Kindern durch private Bildungsinvestitionen einen positionalen Vorteil zu ver-
schaffen. Satz (2008, S. 434) hält fest, große Bildungs-Ungleichheiten stellten eine Be-
drohung für die Würde der Schlechtergestellten dar. Demgegenüber vertritt Kenneth
Strike (2008) dieAuffassung, bereits geringe Ungleichheiten, insbesondere wenn sie sy-
stembedingt seien, könnten als Verletzung der individuellen Würde betrachtet werden.
Diese Aussage ist plausibel, wenn sie explizit auf schulische Ungleichheiten bezogen
wird. Ungleichheiten der Schulqualität wirken sich oftmals gravierend aus, weil sie die
bereits vorhandenen familiär bedingten Ungleichheiten verschärfen: Kinder, die in einer
wenig anregenden Familienkultur aufwachsen, besuchen tendenziell die schlechteren
Schulen. Dies ist in den Vereinigten Staaten der Fall, wo die Schulen in ärmeren Quar-
tieren oftmals erbärmlich ausgestattet sind. Es gilt aber auch für die deutschen Verhält-
nisse: Die vielerorts feststellbare räumliche Absonderung der sozialen Schichten führt
bereits in der Grundschule zu einer Segregation der Schülerschaft entlang sozialer Li-
nien, welche durch das darauf aufbauende gegliederte System noch verstärkt wird. Er-
stens weisen Kinder aus sozialen schwachen Familien allein schon auf Grund ihres fa-
miliären Hintergrunds – und teilweise wohl auch auf Grund der unterschiedlichen Qua-
lität der Grundschule – ein zum Zeitpunkt der Selektion tieferes Leistungsniveau auf.
Zweitens erfolgt die Selektion nach der vierten Grundschulklasse nicht streng nach Lei-
stungskriterien, sondern in hohemMasse nach sozialen Kriterien (vgl. Bos et al., 2004).
Drittens, so scheint es, werden die Schüler nicht in allen Schulformen gleich gut geför-
dert (vgl. z.B. Baumert, Stanat & Watermann, 2006).
Dies alles hat zur Folge, dass Schüler, die den als untergeordnet geltenden Schul-

formen, insbesondere der Hauptschule, zugeteilt werden, schon früh aus dem „Ren-
nen“ um attraktive soziale Positionen geworfen werden. Der Selektionsschritt nach vier
Schuljahren, der bisweilen mit pädagogischen Argumenten gerechtfertigt wird, erweist
sich als erste Stufe eines sozialen Selektionsprozesses: Anstatt dass die Schule sich pri-
mär darum bemühen würde, Lernende „wettbewerbsfähiger“ zu machen, fällt sie selbst
schon eine erste Wettbewerbsentscheidung, welche die optimale Förderung aller behin-
dert.
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5. Prinzipien der Bildungsgerechtigkeit

Jedem Individuum kann ein Interesse an der Bildung der anderen Gesellschaftsmitglie-
der zugeschrieben werden. Jedes Individuum hat aber auch ein Interesse daran, selbst
Bildung zu erwerben. Bildung erzeugt positive Effekte für die Allgemeinheit und für
das Individuum, welches sie erwirbt. Beide Arten von Effekten allerdings sollten als öf-
fentliche Angelegenheit betrachtet werden, das heißt, der Steuerung durch demokratisch
legitimierte staatliche Instanzen unterworfen werden: Zum einen hat die staatliche Bil-
dungspolitik gewisse öffentliche Zwecke anzustreben, zum anderen aber obliegt ihr die
Aufgabe, für eine gerechte Verteilung des individuellen Nutzens von Bildung zu sorgen.
Über weite Strecken sind diese Aufgaben vereinbar. Aus beiden Perspektiven ergeben
sich ähnliche Forderungen bezüglich der Verteilung von Bildung, beziehungsweise der
Ausgestaltung des Bildungssystems. Eine gute Grundbildung für alle ist, wie vermutet
wurde, eine Voraussetzung für die Erreichung gewisser öffentlicher Zwecke. Gleich-
zeitig kann ein minimales Bildungsniveau auch als Anrecht jedes Individuums betrach-
tet werden. Dies könnte unter Rückgriff auf die Idee egalitärer Beziehungen begründet
werden: Wenn jeder Person ein Leben als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft
ermöglicht werden soll, muss allen eine gute Grundbildung gewährleistet werden. Das
Fehlen minimaler Bildung nämlich macht die volle Teilhabe am sozialen, politischen,
ökonomischen und kulturellen Leben der Gesellschaft unmöglich. Es erschwert zudem
die autonome Gestaltung des persönlichen Lebens.
Während im Bereich der Grundbildung ein moralischer Konflikt zwischen öffentli-

chen und privaten Zwecken realistischerweise nicht zu erwarten ist, sieht es oberhalb
dieses grundlegenden Niveaus anders aus. Eine moderne Gesellschaft, in der Bildungs-
angebote in diesem Bereich gar nicht existieren – und sich somit die Frage ihrer fairen
Ausgestaltung erübrigen würde –, erscheint als undenkbar. Sowohl öffentliche als auch
individuelle Interessen begünstigen die Entwicklung von Angeboten, die weit über das
minimale Niveau hinausgehen. Zum einen können gewisse öffentliche Zwecke ohne die
Bereitstellung weitergehender Bildungsangebote nicht erreicht werden. Zum anderen
haben Individuen, nicht zuletzt die besonders Begabten, das Interesse, ihre Fähigkeiten
weiterzuentwickeln. Der Erwerb positionaler Vorteile ist dabei nur ein Gesichtspunkt.
Im Bereich oberhalb des Grundniveaus kann, wie in den letztenAbschnitten deutlich

wurde, ein Konflikt entstehen zwischen der Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedin-
gungen auf der einen Seite und der Steigerung des Gesamtwohls oder der vorrangigen
Begünstigung der am schlechtesten Gestellten auf der anderen Seite. Nimmt man das
Ideal der egalitären Beziehungen als Ausgangspunkt, so ist dem erstgenannten Prinzip
Vorrang vor dem zweiten einzuräumen. Wer im Hinblick auf Bildung an (positiona-
len) Benachteiligungen zu leiden hat, welche ihm den Zugang zu attraktiven Positio-
nen verbauen oder stark erschweren, kann sich in seiner Würde verletzt fühlen. Diejeni-
gen positionalen Ungleichheiten, welche die Benachteiligten zu Bürgern zweiter Klasse
zurückstufen, sind als illegitim zu betrachten. Dies schließt signifikante Ungleichhei-
ten der schulischen Qualität aus. Wenn Kindern aus sozial benachteiligten Familien



Giesinger: Bildung als öffentliches Gut und das Problem der Gerechtigkeit 433

schlechtere schulische Lernchancen geboten werden als den sozial Privilegierten, so
werden die sozial Benachteiligten nur in Einzelfällen Zugang zur Elite finden.
Die Forderung nach gleichen Startchancen im sozialen Wettbewerb soll die Schule

jedoch nicht erfüllen. Hier nun können die öffentlichen Effekte von Bildung ins Spiel
gebracht werden, also diejenigen, von denen Individuen indirekt profitieren. Würde die
staatliche Bildungspolitik das Ziel verfolgen, Ungleichheiten des Bildungsniveaus zu
vermeiden, so hätte dies, sofern es gelingen würde, positionale Vorteile für die schu-
lisch weniger Leistungsfähigen. Diese jedoch müssten möglicherweise indirekte Nach-
teile in Kauf nehmen: Die Beschränkung der Lernmöglichkeiten begabter Kinder und
Jugendlicher wirkt sich nämlich womöglich nicht nur für diese selbst nachteilig aus,
sondern verhindert auch positive öffentliche Effekte. Ob und in welchem Masse diese
Effekte, die dann auch den Schlechtestgestellten in der Gesellschaft zu Gute kommen
können, tatsächlich entstehen, hängt aber auch davon ab, in welcher Weise die Heran-
wachsenden gebildet werden. Dies hat die staatliche Bildungspolitik bei der Festlegung
von Bildungszielen und der Ausarbeitung von Curricula zu berücksichtigen: Die zur
Verfügung stehenden Bildungsangebote sollen so ausgestaltet werden, dass sich die ent-
stehenden Bildungs-Ungleichheiten zum Vorteil jedes Gesellschaftsmitglieds auswir-
ken. Dies kann dazu beitragen, jeder Person, auch den Schlechtergestellten, ein Leben
in Würde und Selbstachtung zu ermöglichen.
Auf dieser Grundlage lassen sich folgende Verteilungsprinzipien formulieren: Bil-

dungs-Ungleichheiten sind legitim, wenn

a) jedem Mitglied der Gesellschaft eine angemessene Grundbildung gewährt wird,
b) jedes Mitglied der Gesellschaft eine faire Chance erhält, sich für attraktive so-
ziale Positionen zu qualifizieren, und

c) die Ungleichheiten zum Vorteil der am wenigsten begünstigen Gesellschafts-
mitglieder ausgestaltet sind.

Damit sind drei Prinzipien formuliert, welche eine gerechte Verteilung von Bildung un-
ter den Individuen sicherstellen sollen, dabei aber (im dritten Prinzip) auch die öffent-
lichen Effekte von Bildung berücksichtigen. Würde man die Verteilung ausschließlich
auf die Erzeugung öffentlicher Effekte ausrichten, so hätten diese Prinzipien anders aus-
zusehen: Erstens würde man die Belange der am wenigsten Begünstigen kaum geson-
dert berücksichtigen, zweitens wäre die Idee des fairen Wettbewerbs der Erzeugung öf-
fentlicher Effekte unterzuordnen.
Die Umsetzung dieser Gerechtigkeitsprinzipien bedingt eine öffentliche Finanzie-

rung, Regulierung, aber wohl nicht notwendig die öffentliche Bereitstellung von Bil-
dung. Nur durch öffentliche Finanzierung kann sichergestellt werden, dass alle – auch
die Kinder aus sozial benachteiligten Familien – ein minimales Bildungsniveau errei-
chen. Demokratische Regulierung ist notwendig, um den Erwerb grundlegender Kennt-
nisse und Fähigkeiten für alle durchzusetzen. Dies bedeutet nicht, dass bei der Festle-
gung schulischer Curricula keinerlei Spielraum für private Entscheidungen bestehen
sollte. Die Überlegungen in diesem Beitrag geben allerdings keine klareAntwort auf die
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Frage, wo die Grenze zwischen der öffentlichen und privaten Entscheidungssphäre im
Bildungsbereich anzusetzen ist.3 Aufgrund der genannten Prinzipien scheint es jeden-
falls nicht ausgeschlossen, (öffentlich oder privat geführte) Schulen mit unterschiedli-
chen Profilen zuzulassen und den Eltern Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass eine derartige Pluralisierung des Bildungssystems auf der Basis
eines Kerncurriculums zur sozialen, religiös-weltanschaulichen und ethnisch-kulturel-
len Segregation beitragen könnte (vgl. dazu z.B. Bellmann, 2008; Ladd, 2002; Epple &
Romano, 1998 oder Gewirtz, Ball & Bowe, 1995; Giesinger, 2009a und 2009b). Dies
ist sowohl hinsichtlich des ersten, als auch des zweiten Prinzips relevant. DieAufteilung
der Schülerschaft nach den genannten Kriterien hat zur Folge, dass den Schülern der
persönliche Kontakt zu Kindern anderer Herkunft erschwert wird. Dies behindert mög-
licherweise die Entwicklung grundlegender Kenntnisse und Kompetenzen, die für das
Zusammenleben in der liberalen Demokratie unabdingbar wären. Dieser Auffassung
ist nicht nur Anderson (2007), auch Amy Gutmann (2004) vertritt die Meinung, ge-
wisse demokratische Grundhaltungen (wie Toleranz oder gegenseitiger Respekt) könn-
ten nicht aus Büchern gelernt, sondern nur in alltäglichen Beziehungen eingeübt wer-
den. Damit ist in Frage gestellt, ob in einem pluralistischen System eine angemessene
demokratische Grundbildung für alle sichergestellt werden kann (dagegen Reich, 2007
und 2008a).
Hinsichtlich des zweiten Prinzips kann bemerkt werden, dass schulische Segrega-

tion zu verzerrten Bedingungen im Wettbewerb um soziale Vorteile führen kann. Al-
lerdings wird die Segregation der Schülerschaft nach sozialen Kriterien in Deutschland
auch durch das herkömmliche System gefördert. Das gegliederte Schulsystem benach-
teiligt gewisse Gruppen im Wettbewerb um soziale Positionen, ohne dass dies auf eine
ungleiche Finanzierung von Bildung zurückzuführen wäre. Ein Blick auf das englische
und amerikanische System zeigt, dass ungleiche Ressourcen zu markanten Chancen-
Ungleichheiten im sozialen Wettbewerb führen können. Will man das zweite Prinzip
umsetzen, so muss sichergestellt werden, dass private elterliche Bildungs-Investitionen
nicht zu signifikanten positionalen Vorteilen führen können. Das heißt vor allem: Der
Zugang zu den besten Schulen, seien sie privat oder öffentlich geführt, darf nicht durch
hohe finanzielle Hürden erschwert werden.
Das dritte Prinzip verlangt nach öffentlicher Regulierung, welche auf die Erzeugung

von Effekten zielt, die den weniger Begünstigten tatsächlich zu Gute kommen. Wie viel
an ökonomischen Ressourcen für die Förderung der Leistungsfähigsten aufgewendet
werden soll, muss offen bleiben. Es hängt davon ab, welche öffentlichen Zwecke unter
den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen als erstrebenswert betrachtet werden.

3 Diese Frage verweist auf philosophische Debatten um den Charakter der liberalen Demo-
kratie, wie sie in den USA im Anschluss an John Rawls’ Spätwerk Politischer Liberalismus
(1993/1998) geführt werden. Zu den bildungspolitischen Implikationen dieser Debatte vgl.
Giesinger (2010b).
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6. Zum Schluss

Bildung hat sowohl die Eigenschaften eines privaten, als auch eines öffentlichen Guts.
Wird Bildung als öffentliches Gut beschrieben, so impliziert dies allerdings weder die
pauschale Ablehnung einer „Privatisierung“ von Bildung, noch ist damit bereits eine
angemessene Konzeption von Bildungsgerechtigkeit gegeben. Die Idee der Bildungs-
gerechtigkeit bezieht sich auf das Problem der gerechten Verteilung von Bildung unter
den Individuen. Eine Verteilung, welche die erwünschten öffentlichen Effekte erzeugt,
ist unter Umständen als ungerecht zu betrachten. Die skizzierte Konzeption von Bil-
dungsgerechtigkeit verlangt unter anderem, dass die Schaffung fairer Wettbewerbsbe-
dingungen nicht davon abhängig gemacht werden sollte, ob dies den öffentlichen Nut-
zen erhöht. Sie betrachtet eine gerechte Verteilung der privaten Vorteile von Bildung
als vorrangig gegenüber einer Verstärkung der öffentlichen Effekte. Andererseits legiti-
miert sie gewisse Bildungs-Ungleichheiten mit dem Hinweis auf mögliche öffentliche
Effekte und eröffnet damit die Möglichkeit der Förderung Begabter, sofern dies nicht
mit einer Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen einhergeht. Sowohl die Erzeugung
der erwünschten öffentlichen Effekte, als auch die Sicherung von Gerechtigkeit ver-
langt eine öffentliche Finanzierung und Regulierung von Bildung, nicht aber deren voll-
umfängliche Bereitstellung durch den Staat. Die staatliche Regulierung kann sich auf
ein Kerncurriculum beschränken, welches Spielraum für private Entscheidungen und
dasWirken von Marktmechanismen lässt. Private Bildungsinvestitionen, welche die öf-
fentlichen Ausgaben ergänzen, können allenfalls eine Steigerung des öffentlichen Nut-
zens bewirken, da sie das gesamte Investitionsvolumen im Bildungsbereich erhöhen.
Sie stellen aber – sofern sie zur Erlangung positionaler Vorteile führen – eine Gefahr für
die Realisierung fairer Wettbewerbsbedingungen dar. Privatisierung von Bildung – d.h.
die Zulassung privat geführter und finanzierter Schulen – gefährdet weniger die Erzeu-
gung öffentlicher Effekte als die Sicherung von Bildungsgerechtigkeit.
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Abstract: The normative question of how education is to be distributed among individuals
can be approached from two different perspectives. On the one hand, one can ask which
distribution would be adequate in view of the desired public effects of education. On the
other hand, there is the question of the just distribution of the private benefit of education.
Taking into consideration both perspectives, the author develops a concept of educational
justice comprising three principles of distribution. Based on this, he discusses in how far a
public provision, financing, and regulation of educational programs is advisable.
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